
Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Slowe
niens und der Slowakei zu treffenden Übergangsmaßnahmen 
für den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (ABl. L 
293, S. 3) — Gefrorenes, durch maschinelles Entbeinen von 
Hühnern gewonnenes Separatorenfleisch — Einreihung in Un
terposition 0207 14 10 (gefrorene Teile von Hühnern, entbeint) 
oder 0207 14 99 (gefrorene Schlachtnebenerzeugnisse von 
Hühnern, andere) der Kombinierten Nomenklatur — Abgabe 
auf überschüssige Lagerbestände der Marktteilnehmer an land
wirtschaftlichen Erzeugnissen — Bestimmung des Umfangs des 
Übergangsbestands und des überschüssigen Lagerbestands im 
Hinblick auf die Erhebung der Abgabe 

Tenor 

1. Die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 
1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie 
den Gemeinsamen Zolltarif in der durch die Verordnung (EG) Nr. 
1789/2003 der Kommission vom 11. September 2003 geänder
ten Fassung ist dahin auszulegen, dass Erzeugnisse wie die im 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden, die aus gefrorenem, durch 
maschinelles Entbeinen von Hühnern gewonnenem Separatoren
fleisch bestehen und für die menschliche Ernährung bestimmt sind, 
in die Unterposition 0207 14 10 der Kombinierten Nomenklatur 
einzureihen sind. 

2. Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1972/2003 der Kom
mission vom 10. November 2003 über die aufgrund des Beitritts 
der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, 
Ungarns, Maltas, Polens, Sloweniens und der Slowakei zu treffen
den Übergangsmaßnahmen für den Handel mit landwirtschaftli
chen Erzeugnissen in der durch die Verordnung (EG) Nr. 
230/2004 der Kommission vom 10. Februar 2004 geänderten 
Fassung steht einer nationalen Bestimmung wie § 6 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Abgabe auf überschüssige Lagerbestände (Üleli
igse laovaru tasu seadus) in der durch das Gesetz vom 25. Januar 
2007 geänderten Fassung nicht entgegen, wonach der überschüs
sige Lagerbestand eines Marktteilnehmers so festgestellt wird, dass 
von dem am 1. Mai 2004 tatsächlich vorhandenen Lagerbestand 
der Übergangsbestand abgezogen wird, der als der mit einem 
Koeffizienten von 1,2 multiplizierte Durchschnitt der am 1. Mai 
der letzten vier Jahre vorhandenen Lagerbestände definiert ist, wo
bei dieser Koeffizient dem in dem betreffenden Mitgliedstaat in 
diesem Vierjahreszeitraum festgestellten Wachstum der landwirt
schaftlichen Erzeugung entspricht. 

3. Die Verordnung Nr. 1972/2003 steht der Erhebung einer Ab
gabe auf den überschüssigen Lagerbestand eines Marktteilnehmers 
auch dann nicht entgegen, wenn dieser nachweisen kann, dass er 
bei der Vermarktung dieses Lagerbestands nach dem 1. Mai 2004 
keinen Gewinn erzielt hat. 

( 1 ) ABl. C 171 vom 5.7.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 29. Oktober 
2009 (Vorabentscheidungsersuchen des Østre Landsret 
(Dänemark) — NCC Construction Danmark A/S/ 

Skatteministeriet 

(Rechtssache C-174/08) ( 1 ) 

(Sechste Mehrwertsteuerrichtlinie — Art. 19 Abs. 2 — Vor
steuerabzug — Gemischt Steuerpflichtiger — Gegenstände 
und Dienstleistungen, die zugleich für besteuerte und für steu
erfreie Tätigkeiten verwendet werden — Berechnung des Pro- 
rata-Satzes des Vorsteuerabzugs — Begriff der Hilfsumsätze 
im Bereich der Grundstücksgeschäfte — Lieferungen an sich 

selbst — Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer) 

(2009/C 312/08) 

Verfahrenssprache: Dänisch 

Vorlegendes Gericht 

Østre Landsret 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: NCC Construction Danmark A/S 

Beklagter: Skatteministeriet 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen des Østre Landsret — Auslegung 
von Art. 19 Abs. 2 Satz 2 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG 
des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechts
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern — Ge
meinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige 
Bemessungsgrundlage — Bauunternehmen, das den Verkauf 
von Immobilien betreibt, die es selbst für eigene Rechnung 
zum Zweck des Weiterverkaufs errichtet hat — Gegenstände 
und Dienstleistungen, die zugleich für Umsätze verwendet wer
den, die das Recht auf Vorsteuerabzug eröffnen, und für solche, 
die dieses Recht nicht eröffnen — Berechnung des Prozentsatzes 
des Abzugs — Begriff der Hilfsumsätze im Bereich der Grund
stücksgeschäfte 

Tenor 

1. Art. 19 Abs. 2 Satz 2 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des 
Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvor
schriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern — Gemein
sames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemes
sungsgrundlage ist dahin auszulegen, dass im Fall eines Bauunter
nehmens der von diesem für eigene Rechnung durchgeführte Ver
kauf von Immobilien nicht als „Hilfsumsätze im Bereich der 
Grundstücksgeschäfte“ eingestuft werden kann, da diese Tätigkeit 
die unmittelbare, dauerhafte und notwendige Erweiterung der steu
erbaren Tätigkeit dieses Unternehmens darstellt. Daher braucht 
nicht konkret beurteilt zu werden, in welchem Umfang diese Ver
kaufstätigkeit für sich betrachtet eine Verwendung von Gegenstän
den und Dienstleistungen erfordert, für die die Mehrwertsteuer zu 
entrichten ist.
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2. Der Grundsatz der steuerlichen Neutralität steht dem nicht ent
gegen, dass ein Bauunternehmen, das Mehrwertsteuer auf die Bau
leistungen entrichtet, die es für eigene Rechnung durchführt (Lie
ferungen an sich selbst), die Vorsteuer für die durch die Erbringung 
dieser Dienstleistungen entstandenen Gemeinkosten nicht abziehen 
kann, wenn der Umsatz aus dem Verkauf der auf diese Weise 
erstellten Bauwerke von der Mehrwertsteuer befreit ist. 

( 1 ) ABl. C 171 vom 5.7.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 29. Oktober 
2009 — Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften/Irland 

(Rechtssache C-188/08) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie 
75/442/EWG — Abfälle — Häusliche Abwässer, die im länd
lichen Raum durch Klärgruben entsorgt werden — Abfälle, 
für die keine anderen Rechtsvorschriften gelten — Nicht

umsetzung) 

(2009/C 312/09) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: S. Pardo Quintillán, D. Lawunmi und 
M. Wilderspin) 

Beklagter: Irland (Prozessbevollmächtigter: D. O’Hagan) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verletzung der Art. 4, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 75/442/EWG des 
Rates vom 15. Juli 1975 über Abfälle (ABl. L 194, S. 47) in der 
durch die Richtlinie 91/156/EWG des Rates vom 18. März 
1991 (ABl. L 78, S. 32) geänderten Fassung — Häusliche Ab
wässer, die durch Klärgruben entsorgt werden — Abfälle, für die 
keine anderen Rechtsvorschriften gelten 

Tenor 

1. Irland hat dadurch gegen seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 
75/442/EWG des Rates vom 15. Juli 1975 über Abfälle in der 
durch die Richtlinie 91/156/EWG des Rates vom 18. März 
1991 geänderten Fassung verstoßen, dass es in Bezug auf häus
liche Abwässer, die im ländlichen Raum durch Klärgruben und 
sonstige individuelle Aufbereitungsanlagen entsorgt werden, außer 
im County Cavan nicht alle Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
erlassen hat, die erforderlich sind, um den Art. 4 und 8 dieser 
Richtlinie nachzukommen. 

2. Irland trägt drei Viertel der Kosten der Kommission der Europäi
schen Gemeinschaften und seine eigenen Kosten. 

3. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften trägt ein Vier
tel ihrer eigenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 197 vom 2.8.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 29. Oktober 
2009 — Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften/Republik Finnland 

(Rechtssache C-246/08) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Sechste Mehrwert
steuerrichtlinie — Art. 2 Nr. 1 und Art. 4 Abs. 1 und 2 — 
Begriff „wirtschaftliche Tätigkeiten“ — Öffentliche Rechts
hilfebüros — Rechtsbeistand, der im Rahmen eines Gerichts
verfahrens gegen einen vom Empfänger gezahlten Teilbeitrag 
geleistet wird — Begriff „unmittelbarer Zusammenhang“ zwi
schen der erbrachten Dienstleistung und dem empfangenen 

Gegenwert) 

(2009/C 312/10) 

Verfahrenssprache: Finnisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: P. Aalto und D. Triantafyllou) 

Beklagte: Republik Finnland (Prozessbevollmächtigter: A. Guima
raes-Purokoski) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verstoß gegen Art. 2 
Nr. 1 und Art. 4 Abs. 1, 2 und 5 der Sechsten Richtlinie 
77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteu
ern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuer
pflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. L 145, S. 1) — Nationale 
Rechtsvorschriften, die eine unterschiedliche mehrwertsteuerli
che Behandlung von Rechtsberatungsdienstleistungen vorsehen, 
je nachdem, ob diese von privaten Juristen oder von Juristen 
erbracht werden, die in den öffentlichen Rechtshilfebüros be
schäftigt sind — Wettbewerbsverzerrungen 

Tenor 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften trägt die Kos
ten. 

( 1 ) ABl. C 209 vom 15.8.2008.
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